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§ 33
Nachtragsbescheide über Ablieferungsschulden

Ablieferungsschulden und Saatgutdarlehen sind den 
Ablieferungspflichtigen in einem Nachtragsbeseheid ge
sondert mitzuteilen. Lieferungen sind zuerst zur Til
gung der Ablieferungsschulden und Saatgutdarlehen 
anzurechnen. Ausnahmen kann das Staatssekretariat 
für Erfassung und Aufkauf festsetzen.

Anm.: § 33 Satz 2 ist gemäß § 7 der Verordnung vom 6. Sep
tember 1956 über die Stundung von Ablieferungsschulden aus 
der Pflichtablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (GBl. I 
S. 739) außer Kraft getreten.

§ 34
Gültigkeit des Ablieferungsbescheides

Die durch einen Ablieferungsbescheid geregelte Ab
lieferungspflicht erstreckt sich so lange auf die folgende 
Zeit, und der Erzeuger ist so lange zu vorläufigen Liefe
rungen verpflichtet, bis ihm über seine Ablieferungs
pflicht ein neuer Bescheid ausgehändigt wird. Die Höhe 
der vorläufigen Lieferungen und ihre Anrechnung auf 
das endgültige Ablieferungssoll wird vom Staatssekre
tariat für Erfassung und Aufkauf geregelt.

§ 35
Einsprüche gegen den Ablieferungsbescheid

(1) Gegen den Ablieferungsbescheid und d*n Nach
tragsbescheid ist Einspruch zulässig. Die Frist für die 
Einlegung des Einspruches beträgt 10 Tage nach Zu
stellung des Bescheides. Der Einspruch ist beim Rat der


